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teitag der SED beschlossene wei
tere kontinuierliche Verwirkli
chung der —» Hauptaufgabe bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft ist die wirtschafts
politische Grundlage für die plan
mäßige Entwicklung des R. Die mit 
der Leistungssteigerung wachsen
den —> Arbeitseinkommen und die 
sich weiter vergrößernden gesell
schaftlichen Fonds werden das R. 
der Bevölkerung ständig erhöhen. 
Wichtig für die stabile, planmäßige 
Entwicklung des R. der Bevölke
rung sind die Beschlüsse der SED 
und der Regierung der DDR über 
die Versorgung der Bevölkerung 
mit Konsumgütern und der Grund
satz, die Preise für Waren und Lei
stungen des Grundbedarfs stabil zu 
halten. Besondere Bedeutung für 
die Entwicklung des R. haben die 
gemeinsamen Beschlüsse des ZK 
der SED, des Bundesvorstandes 
des FDGB und des Ministerrates 
der DDR über die weitere planmä
ßige Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werk
tätigen. Das durchschnittliche Ar
beitseinkommen für vollbeschäf
tigte Arbeiter und Angestellte der 
sozialistischen Wirtschaft betrug 
1986 1179 M gegenüber 927 M 
1976. Seit dem VIII. Parteitag der 
SED wurden 5 Rentenerhöhungen 
durchgeführt. Dabei wurden die 
Mindestrenten von 150 M monat
lich im Jahr 1970 auf 300 bis 370 M 
in Abhängigkeit von der Anzahl 
der Arbeitsjahre erhöht. Die mo
natliche durchschnittliche Alters
rente betrug Ende 1986 rd. 379 M 
und war damit um 180 M höher als 
1970. Rentner mit der freiwilligen 
Zusatzrentenversicherung erhiel
ten 1986 eine durchschnittliche 
monatliche Altersrente von 476 M. 
Der ll.FDGB-Kongreß schlug vor, 
1989 eine weitere wesentliche Ren
tenerhöhung durchzuführen. Ent
sprechend der Rolle der Arbeiter
klasse in der Produktion und im 
gesellschaftlichen Leben wird in 
Übereinstimmung mit der Verwirk

lichung der Produktions- und Ef
fektivitätsziele eine planmäßige Er
höhung der Löhne und der Lei
stungsprämien der Arbeiter und 
Angestellten gewährleistet. —* Ar
beitslohn, —* Tarifsystem

Rechenschaftspflicht: 1. die im
Statut der SED entsprechend dem 
—* demokratischen Zentralismus fest
gelegte Pflicht der gewählten Lei
tungen, vor den Parteimitgliedern 
und allen Werktätigen Rechen
schaft über ihre Tätigkeit zu geben. 
2. eine durch die Verfassung der 
DDR und andere Rechtsnormen 
geregelte Pflicht der Staats- und 
Wirtschaftsorgane, der Abgeordne
ten in den Volksvertretungen so
wie aller leitenden Mitarbeiter in 
Staat, Wirtschaft und gesellschaftli
chen Organisationen zur Rechen
schaftslegung über ihre Tätigkeit, 
über die Erfüllung der ihnen über
tragenen Aufgaben und Pflichten. 
Die R. ist vor der Öffentlichkeit (in 
Betriebs- und Belegschaftsver
sammlungen, vor den Volksvertre
tungen oder ihren Räten, in Mit
gliederversammlungen der LPG 
und GPG u. a.) sowie vor überge
ordneten Organen in der Regel zu 
rechtlich festgelegten Zeiten zu er
füllen. Sie ist Ausdruck der —» so
zialistischen Demokratie und vom 
verantwortlichen Leiter persönlich 
wahrzunehmen. Sie wird zumeist 
in Form von Rechenschaftsberich
ten geleistet. Die Verfassung der 
DDR, das Gesetz über den Mini
sterrat der DDR, das Gesetz über 
die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR und Beschlüsse des Mini
sterrates der DDR regeln ausdrück
lich die Durchführung von Re
chenschaftslegungen der örtlichen 
Räte vor den übergeordneten Rä
ten und dem Ministerrat, vor der 
Volkskammer und den örtlichen 
Volksvertretungen sowie im Be
reich der volkseigenen Wirtschaft. 
Die R. ist auch inhaltlich in zahlrei
chen Rechtsvorschriften gekenn
zeichnet: z. B. Einbeziehung der


